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IhrAntrag nach dem InformationsfreiheitsgesetzNRW vom 09.10.2019

Sehr geehrterHerr██████,

auf IhrenAntrag vom 09.10.2019mit dem Betreff„Übertragungder Anteileder Innogy SE

der StadtwerkeKölnGmbH bzw. RheinEnergieAG an Eon“ übersende ichanliegendKopien

des Gesellschaftsvertragsder StadtwerkeKöln GmbH (SWK) sowie der Satzung der Rhein-

EnergieAG.

Im Übrigenlehne ich IhrenAntrag ab.

DieserBescheidergehtgebührenfrei.

Begründung:

Am 09.10.2019haben Sie unterBerufung aufdas Informationsfreiheitsgesetz(IFG)NRW die

Übersendung des Gesellschaftsvertragesder Stadtwerke KölnGmbH, der Satzung der

RheinEnergieAG sowie„mögliche(r)ZusatzvereinbarungenmiteinerChange-of-Control-

Klausel“beantragt.AnlassistnachIhrenAngaben dieÜbernahme derRWE-Tochterinnogy

SE durchden EnergiekonzernE.ON.BeieinemWechsel desEigentümersvon Gesell-

schaftsanteilenkönne beiVorliegeneinerChange-of-Control-KlauseleinandererEigentümer

der Veräußerung widersprechenund dieAnteileselbstübernehmen.Die StadtKöln bzw. die

SWK könnealsoin diesem Fallzum alleinigenEigentümerder RheinEnergiewerden.

IhrAntrag auf Informationszugangist, soweiter sichauf „möglicheZusatzvereinbarungenmit

einerChange-of-Control-Klausel“richtet,unbegründet und daher abzuweisen.

Nach 8 4 Abs.1 IFG NRW hatjede natürlichePersonnachMaßgabedieses Gesetzesge-

genüberden in$ 2 genanntenStellen(dazugehörenauch Gemeinden)AnspruchaufZu-

gang zu den beider Stellevorhandenen amtlichenInformationen.

Dievon IhnengewünschteInformationliegtjedochnicht vor.Es gibtkeineChange-of-

Control-Klausel,diees der StadtKöln (genauer der GEW KölnAGals direkterMehrheitsak-

tionärinder RheinEnergieAG) ermöglichenwürde, veräußerteGesellschaftsanteilezu über-

nehmen.

I2

DieÄmter und DienststellenderStadtverwaltungfindenSie unterwww.stadt-koeln.de.Fragen zu denDienstleistungen der StadtKölnbeant-

wortetIhnenmontags- freitagsvon7 - 18UhrdasBürgertelefonunterdereinheitlichenBehördenrufnummer115 oder0221/221-0
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Nach $ 6 Abs. 5 Satz 1 der beigefügten Satzung der RheinEnergie AG (die im Übrigen im

Handelsregister öffentlich zugänglichist) ist die „Übertragung oder Verpfändung von Aktien“

nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Gesellschaft zulässig. Anknüpfungspunkt der

Regelungist also eine Änderung des Eigentums an den RheinEnergie-Aktien. Insoweit än-

dert sich durch die RWE/E.ON-Transaktion jedoch nichts. Die innogy SE bleibt im bisherigen

Umfang Aktionärin der RheinEnergie AG. Übertragen werden im Zuge dieser Transaktion

nicht Aktien der RheinEnergie AG, sondern vielmehr Aktien des RheinEnergie-Aktionärs in-
nogy SE.

Im Übrigen sieht $ 6 Abs. 5 der Satzung der RheinEnergie AG als Rechtsfolge kein Vor-

kaufsrecht o.Ä. des verbleibenden Aktionärs vor.

Seite 2

Es existiert auch keine „Zusatzvereinbarung“mit einer solchen Change-of-Control-Klausel.

Die Kostenentscheidung richtet sich nach $ 11 IFG NRW in Verbindung mit der Verwal-

tungsgebührenordnung zum IFG NRW. Danach sind sowohl die Ablehnungeines Antrags
auf Informationszugang als auch die Erteilung einer einfachenschriftlichen Auskunft gebüh-
renfrei.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegendiesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Ver-
waltungsgericht Köln, in Köln, eingelegt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
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RheinEnergie AG
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$1
Rechtsform und Firma

Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft. Sie führt die Firma RheinEnergie AG.

82
Sitz der Gesellschaft

DerSitz der Gesellschaft ist Köln.

)

(2)

3)

83
Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmensist die

- Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme,

- der Handel mit Energie und energienahen Produkten sowie mit darauf
bezogenen Finanzinstrumenten, sofern diese Tätigkeit nach dem
Kreditwesengesetz erlaubnisfreiist,

- die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Abwasserentsorgung und
der Telekommunikation (Bau und Verpachtung vonBreitbandnetzen),

- die Nutzung vonEinsatzstoffen in Anlagen zur Energieerzeugung sowie

- im Zusammenhang mit der Tätigkeit der cowelio GmbH die Erbringung von
Wohnverwaltungsdienstleistungen und Durchführung von Maßnahmen zur
Förderung dersozialenInfrastruktur.

Danebenbetreibt das Unternehmen eine gemeinnützige Familienstiftung und eine
gemeinnützige Kulturstiftung.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen einschließlich der
Beteiligung an beziehungsweise dem Kauf oder der Errichtung von anderen

Unternehmen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gegenstand des
Unternehmenszu fördern.

Künftige räumliche Erweiterungen der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft über die
Gebiete der gemäß Anlage aufgeführten Gemeindenhinaus in das Gebiet anderer
Gemeinden werden nur unter Wahrung deren berechtigter Interessen im Sinne des
8107 Abs. 3 bzw. $ 107a Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 — in der jeweils gültigen Fassung —
erfolgen.
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84
Dauerder Gesellschaft, Geschäftsjahr

(1) Die Dauer der Gesellschaft ist nicht begrenzt.

(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

85
Grundkapital

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 400.000.000,- Euro (in Worten: vierhundert
Millionen Euro).

Das Grundkapitalist eingeteilt in 80.000.000 (in Worten: achtzig Millionen) Stückaktien,
die auf den Namenlauten.

Das ursprüngliche Grundkapital der Gesellschaft von 50.000,- Euroist als Sacheinlage
im Wege des Formwechsels der GEW RheinEnergie GmbHin Köln erbracht worden.

„86
Form und Übertragung der Aktien

(1) Die Form der Aktien, Gewinnanteilscheine und Erneuerungsscheine bestimmt der
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats.

(2) Statt der Ausfertigung und Aushändigung von Aktien kann dem Berechtigten eine
einzige Urkunde, die auf den Namenlautet, ausgestellt werden.

(3) Der Berechtigte kann jederzeit gegen Rückgabe der Urkunde die Ausfertigung und
Aushändigung der entsprechenden Anzahl von Aktien verlangen.

(4) Solange die Ausgabe von Aktien oder Zwischenscheinen nicht erfolgt, wird die
Legitimation der Aktionäre durch das Aktienbuch nachgewiesen.

(5) Die Übertragung oder Verpfändung von Aktien oder das Einräumen ähnlicher
Rechte (z. B. Nießbrauch, Anwartschaftsrechte, Stimmrechte etc.) ist nur mit vor-
herigerschriftlicher Zustimmung der Gesellschaft zulässig. Diese Zustimmung darf
nur nach vorheriger Zustimmung der Hauptversammlung erteilt werden. Der
Beschluss der Hauptversammlung bedarf einer Mehrheit von mehr als % des ge-
samten Grundkapitals. Der betroffene Aktionärist stimmberechtigt.

87
Vorstand und Vertretung der Gesellschaft

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei, ab dem 1. Januar 2003 aus mindestens
vier Personen. Der Aufsichtsrat kann ein Mitglied des Vorstands zum Vorsitzenden
ernennen.

Satzung der RheinEnergie AG Seite 3 von 10 Stand: 29.06.2018



(2)

&)

(4)

(5)

(6)

M)

(2)

3)

(a

(9)

Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, so
weit nicht das Gesetz zwingend eine größere Stimmenmehrheit vorschreibt. Bei
Stimmengleichheit gibt die Stimme des VorsitzendendesVorstands den Ausschlag.

Der Vorstand stellt mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Geschäftsordnung für
sich auf.

Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstands-
mitglied und einen Prokuristen gesetzlich vertreten. Der Aufsichtsrat kann ein oder
mehrere Vorstandsmitglieder von den Beschränkungen des $ 181 Bürgerlichen
Gesetzbuchs (BGB) insoweit befreien, dass sie Rechtsgeschäfte im Namen der
Aktiengesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten vornehmen können.

Die Gesellschaft ist so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffent-

liche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Der Jahresgewinn soll so hoch sein, dass min-
destens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Der Vorstand hat geeignete Maßnahmen zutreffen, insbesondere ein Überwa-

chungssystem einzurichten, damit den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende
Entwicklungenfrüh erkannt werden.

88
Zusammensetzung und Amtsdauerdes Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat besteht aus 20 Mitgliedern, von denen zehn von der

Hauptversammlung nach den Bestimmungendes Aktiengesetzes und zehn von den

Arbeitnehmern nach den Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetzes gewählt
werden. Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates auf Anteilseignerseite soll die

Beteiligungsverhältnisse an der Gesellschaft widerspiegeln. Gleiches gilt für die
Besetzung der Ausschüsse des Aufsichtsrates.

Die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats erfolgt für die Dauer bis zum Ablauf der
Hauptversammlung,die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem
Beginn der Amtszeit beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die Wahl
stattfindet, nicht mitgerechnet.

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt durch schriftliche Erklärung an den
Vorsitzenden des Aufsichtsrates und an den Vorstand unter Einhaltung einer Frist

von vier Wochen niederlegen. Die Gesellschaft kann auf die Einhaltung der Frist
verzichten.:

Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied aus, so ist unverzüglich ein Nachfolger für den
Rest der Amtszeit des ausscheidenden Mitglieds zu wählen.

Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Aufsichtsratsvorsitzenden und einen
Stellvertreter. Scheiden der Vorsitzende oder der Stellvertreter während ihrer
Amtszeit aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Ersatzwahl vorzunehmen.
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89
Einberufung und Beschlussfassung desAufsichtsrats

Der Aufsichtsrat wird vom Vorsitzenden oder im Verhinderungsfall von seinem
Stellvertreter einberufen. Der Vorstand nimmt an den Sitzungen des Aufsichtsrats
teil.

Die Einberufung hat schriftlich, per Fax oder mittels elektronischer Medien unter
Mitteilung der Tagesordnung mit einer Frist von zwei Wochen zu erfolgen. In
dringenden Fällen könneneine andere Form der Einberufung undeine kürzere Frist
gewählt werden. Der Aufsichtsratsvorsitzende oder im Verhinderungsfall sein
Stellvertreter bestimmt den Sitzungsort.

Der Aufsichtsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestensdie Hälfte der Mitglieder,
aus denen er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnimmt.
Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können dadurch an der Beschlussfassung des
Aufsichtsrates teilnehmen, dass sie schriftliche Stimmabgaben an den
Aufsichtsratsvorsitzenden oder im Verhinderungsfall seinen Stellvertreter
überreichen. Der schriftlichen Stimmabgabe steht eine durch Fax oder mittels
elektronischer Medien übermittelte Stimmabgabegleich.

Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit, so weit
sich nicht aus dem Gesetz oder dieser Satzung etwas anderesergibt.

Sofern kein Aufsichtsratsmitglied widerspricht, können nach dem Ermessen des
Vorsitzenden oderim Fall seiner Verhinderung seinesStellvertreters Beschlüsse in
eiligen oder einfachen Angelegenheiten auch durch Einholungschriftlicher, per Fax
oderelektronisch übermittelter Erklärungen gefasst werden. In diesem Fall ist eine

vom Vorsitzenden oderim Fall seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter zu
bestimmendeFrist für den Eingang der Stimmenfestzulegen.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift
anzufertigen, die vom VorsitzendenderSitzung zu unterzeichnenist.

Erklärungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden oder im Verhinderungsfall
von seinem Stellvertreter unter der Bezeichnung „Aufsichtsrat der

RheinEnergie Aktiengesellschaft“ abgegeben.

DerAufsichtsrat kann sich eine Geschäftsordnung geben.

810
Aufgaben des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat überwacht entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen die
Tätigkeit des Vorstands.

Der Aufsichtsrat erteilt dem Abschlussprüfer den Prüfauftrag für den Jahresab-
schluss.
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Der Vorstand bedarf außerin den im Gesetz vorgesehenenFällen der Zustimmung
des Aufsichtsratsin folgenden Angelegenheiten:

a) Erwerb und Veräußerung von Unternehmen,Teilen von Unternehmenund Be-
teiligung an sowie die Gründung von Unternehmen;

b) Übernahme wesentlicher neuer Aufgaben;

c) jährliche Aufstellung sowie Änderungen des Wirtschaftsplans und seiner Nach-
tragspläne;

d) Überschreitung derInvestitionsplanung um mehrals 10 %;

e) Abschluss, Änderung und Beendigung von Energie- und Wasserbezugsverträ-
gen, soweit sie von Bedeutungsind;

f) Aufnahme und Gewährung von Darlehen sowie Leistung von Sicherheiten
jeder Art, deren Betrag im Einzelfall 1 Mio. Euro überschreitet, sofern diesen
nicht bereits im Rahmendesjährlichen Wirtschaftsplans zugestimmt wurde;

g) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken oder grundstücksglei-
chen Rechten, so weit im Einzelfall ein Wert von 1 Mio. Euro überschrittenist;

h) Einleitung und Erledigung von Rechtsstreitigkeiten, so weit im Einzelfall ein
Streitwert von 1 Mio. Euro überschrittenist;

il) Rechtsgeschäfte mit einem Gesellschafter, so weit sie einen Wert von 1 Mio.
Euro überschreiten undnicht im Wirtschaftsplan enthalten sind;

)) Erteilung und Widerruf von Prokuren.

811
Beirat

Zur Beratung des Vorstands in wichtigen Angelegenheiten der Gesellschaft wird ein
Beirat gebildet.

DerBeirat besteht aus höchstens 30 Mitgliedern.

In den Beirat werden besonders geeignete Persönlichkeiten des wirtschaftlichen

und kommunalen Lebens im Einflussgebiet der Gesellschaft vom Vorstand für die
Dauervon höchstensvier Jahren berufen. Eine Wiederwahlist zulässig.

Ein Mitglied kann aus wichtigem Grund abberufen werden.Die Mitgliedschaft endet
in jedem Fall, wenn die Tätigkeit endet, die für seine Berufung in den Beirat bestim-
mend war.

Auf Vorschlag des Vorstands wählt der Beirat aus seiner Mitte einen Beiratsvorsit-
zenden undeinenstellvertretenden Vorsitzenden.

Der Beirat wird von seinem Vorsitzenden oder im Verhinderungsfall von seinem
Stellvertreter bei Bedarf einberufen. Er tritt mindestens einmal in jedem Ge-
schäftsjahr zusammen.
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Die Mitglieder des Beirates sind durch den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit über
die ihnen in ihrer Eigenschaft als Beiratsmitglieder bekannt gewordenen An-
gelegenheiten zu verpflichten.

Über die Vergütung für die Beiratsmitglieder beschließt der Aufsichtsrat.

812
Einberufung der Hauptversammlung und Vorsitz

Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand einberufen, so weit das Gesetz
nichts anderes bestimmt.

Die ordentliche Hauptversammlungfindet spätestens innerhalb von acht Monaten
nach Schluss des Geschäftsjahres statt.

Die Hauptversammlung ist mindestens dreißig Tage vor dem Tage der
Versammlung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt unter Mitteilung der
Tagesordnung entweder durch Bekanntmachungin den Gesellschaftsblättern oder
- falls die Aktionäre namentlich bekannt sind — mittels eingeschriebenem Brief oder
im Weg einer anderen Zustellungsform (E-Mail, Fax, einfacher Brief) an die

Aktionäre. Die vorstehenden Bestimmungenfinden keine Anwendung, wenn die Ak-
tionäre unter Verzicht auf alle Förmlichkeiten der Einberufung zu einer Haupt-
versammlung zusammentreten.

DenVorsitz in der Hauptversammlungführt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder
im Verhinderungsfalle sein Stellvertreter.

Die Hauptversammlungfindet in Köln statt,falls der Aufsichtsrat nicht einen anderen
Ort bestimmt.

813
Beschlussfassung der Hauptversammlung

Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen, so weit im Gesetz oderin dieser
Satzung nichts anderes bestimmtist, der einfachen Stimmenmehrheit des in der

Hauptversammlung vertretenen Grundkapitals.

Folgende Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen einer Mehrheit von mehr als
80 % des stimmberechtigten Grundkapitals:

a) Veräußerung oder Verpachtung wesentlicher Teile des Unternehmens oder
des Unternehmens als Ganzem;

b) Umwandlung des Unternehmensim Sinne der 88 1 ff UmwG;

c) Zustimmung zum Abschluss von Unternehmensverträgen im Sinne der
88 291 ff AktG;

d) Auflösung der Gesellschaft;

e) Änderung dieses $ 13 Absatz 2.
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814
Wirtschaftsplan

Der Vorstand hat bis zum 30. Novembereines jeden Jahres

+» für das Folgejahr einen Wirtschaftsplan, bestehend aus Investitions-, Finanz-,
Ergebnis-, Bilanz- und Personalplanung aufzustellen,

e der Wirtschaftsführung eine 5jährige Finanzplanung zu Grunde zu legen
und den Anteilseignern zur Kenntnis zu bringen.

Die Grundsätze für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes werdenin der Geschäfts-
ordnung des Vorstands geregelt ($ 7 Absatz 3 dieser Satzung).

Der Wirtschaftsplanist so rechtzeitig aufzustellen, dass der Aufsichtsrat vor Beginn
des Geschäftsjahres über seine Genehmigung beschließen kann.

Bei der Wirtschaftsführung sind die in $ 109 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 - in der jeweils gültigen Fassung - festge-
legten Grundsätze zu beachten.

815
Jahresabschluss, Lagebericht

Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten eines jeden Geschäftsjahres für das
vorangegangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Ge-
winn- und Verlustrechnung und Anhang sowie den Lagebericht aufzustellen und

dem Aufsichtsrat unverzüglich vorzulegen. Im Lagebericht oder im Zusammenhang
damit ist auch zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur Zweck-

erreichung Stellung zu nehmen sowie auf die Risiken der künftigen Entwicklung
einzugehen. Vorbehaltlich weitergehender oder entgegenstehender gesetzlicher
Vorschriften weist die Gesellschaft im Anhang zum Jahresabschluss die Angaben
zu gewährten Gesamtbezügen, Bezügen und sonstigen Leistungen gemäß $ 108
Absatz 1 Satz 1 Nr. 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
— in der jeweils gültigen Fassung — sowohl personengruppenbezogen als
auch individualisiert aus. Bei dem Prüfverfahren sind alle gesetzlichen Vorschriften
zu beachten, insbesondere $ 53 Haushaltsgrundsätzegesetz.

Der Prüfungsbericht ist dem Aufsichtsrat vorzulegen. Dem Vorstand ist vor Zu-
leitung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Dem Rechnungsprüfungsamt der
Stadt Köln stehen die Befugnisse aus $ 54 Haushaltsgrundsätzegesetz zu. Die
Stadt Köln hat das Recht, von der Gesellschaft Aufklärung und Nachweise
verlangen zu können,die für die Aufstellung des kommunalen Gesamtabschlusses
erforderlich sind.
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Bekanntmachungen

(1) Die gesetzlich notwendigen Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bun-
desanzeiger.

(2) Die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des Ergebnisses sowie

das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes werden
zudem ortsüblich bekannt gemacht. In der Bekanntmachung wird darauf hinge-

wiesen, dass Jahresabschluss und Lagebericht bei der Gesellschaft bis zur
Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme verfügbar
gehalten werden.

817
Kosten

Die Gesellschaft trägt die Kosten des Formwechsels (Notar-, Gerichts-, Grün-

dungsprüfungs- und sonstige Kosten) bis zum Betrag von 6.000,- Euro.

Bei Errichtung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung wurde vereinbart:

Die Gesellschaft trägt die mit ihrer Gründung verbundenen Kosten (Notar-, Gerichts- und
Veröffentlichungskosten sowie etwaige im Zusammenhang mit der Gründung ent-
standene Beratungskosten) bis zum Betrage von 1.000,- Euro.

8 18
Gleichstellung von Frauen und Männern und Gleichbehandlung

Die Organe der Gesellschaft wirken darauf hin, dass im Unternehmen die Ziele des
Gesetzeszur Gleichstellung von Frauen und Männernfür das Land Nordrhein-Westfalen
und des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes beachtet werden.
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81
Rechtsform und Firma

Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Sie führt die Firma
"Stadtwerke Köln Gesellschaft mit beschränkter Haftung".

82
Sitz der Gesellschaft

DerSitz der Gesellschaft ist Köln.

)

83
Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Gewährleistung, Unterstützung und

Förderung von Aufgaben und Vorhaben im Bereich der Kommunalwirtschaft als
Holding der Stadt Köln durch die Beteiligung an Gesellschaften
(Beteiligungsunternehmen)mit folgenden Geschäftsfeldern:

— Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, Handel mit Energie und
energienahen Produkten,

— Betrieb von Telekommunikationsnetzeneinschließlich Telekommunikations-
dienstleistungen,

— Betrieb von gemeinnützigen Stiftungen zur Förderung von Wissenschaft,
Forschung,Erziehung, Bildung, Kultur und Familie,

— Bedienung undBetrieb des öffentlichen und nichtöffentlichen Verkehrs
einschließlich des Eisenbahn-, Binnenschifffahrts- und Rheinfährverkehrs,

— Betrieb von Häfen,

— Durchführung von Aufgaben der Entsorgungs-, Wertstoff- und
Recyclingwirtschaft, einschließlich der Abfallsammlung, Stadtreinigung und
Winterwartung sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der
Abwasserentsorgung,

— Entwicklung und Förderung von Liegenschaften, insbesondere eigener sowie
derjenigen von konzernverbundenen Unternehmenundder Stadt Köln,

—  Wohnraumversorgung, insbesonderedie Errichtung und Bewirtschaftung von
Dienst- und Werkmietwohnungen,

— Werbung und Gewährleistung der Durchführung des lokalen Hörfunks,

— Betrieb von Sporteinrichtungen, insbesondere von Bädern undeiner
Eissporteinrichtung im Stadtgebiet Köln,
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sowie alle damit in Zusammenhang stehendenLeistungen.

Die Gesellschaft übernimmt dabei Aufgaben des Beteiligungsmanagements und —
controlings und erbringt zentrale Dienstleistungen gegenüber den
Beteiligungsunternehmen (z.B. Betriebsärztlicher Dienst, Cash-Management,
Immobilien- und Versicherungsmanagement, Konzernrevision, rechtliche und
steuerliche Beratung, Betreuung der Gremien und Anstellungsverhältnisse,
Personaldienstleistungeneinschl. Beihilfe).

Soweit die Beteiligungsunternehmen die Geschäftsfelder gemäß Abs.(1)
ausnahmsweise nicht selbst oder durch eigene Beteiligungsgesellschaften
ausüben, kann die Gesellschaft diese übernehmen und unmittelbar selbst
ausführen.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen einschließlich der
Beteiligung an bzw. dem Kauf oder der Errichtung von anderen Unternehmen
berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gegenstand des Unternehmens zu
fördern.

84
Dauerder Gesellschaft, Geschäftsjahr

Die Dauerder Gesellschaft ist nicht begrenzt.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

85
Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 185.550.000,00 Euro (in Worten:
einhundertfünfundachtzig Millionen fünfhundertfünfzigtausend Euro).

Alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft ist die Stadt Köln mit einem Geschäfts-
anteil von 185.550.000,00 Euro.

$6
Verfügungen über Geschäftsanteile

Die Übertragung oder Verpfändung der Geschäftsanteile oder von Teilen der
Geschäftsanteile ist nur mit schriftlicher Einwilligung der Gesellschaft zulässig. Die
Einwilligung darf nur nach vorheriger Zustimmung des Aufsichtsrates und der
Gesellschafterversammlungerteilt werden.

Der Beschluss des Aufsichtsrates bedarf einer Mehrheit von drei Vierteln seiner
satzungsgemäßenMitglieder, der Beschluss der Gesellschafterversammlung einer
Mehrheit von drei Vierteln des gesamten Stammkapitals.
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87
Gesellschaftsorgane

Die Organeder Gesellschaft sind:

1. die Geschäftsführer (Geschäftsführung);

2. der Aufsichtsrat;

3. die Gesellschafterversammlung.

88
Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft

Die Geschäftsführung besteht aus mindestens zwei Personen. Der Aufsichtsrat
kann ein Mitglied der Geschäftsführung zum Vorsitzenden ernennen. Der
Aufsichtsrat kann mit Zustimmung des Gesellschafters einem oder mehreren
Geschäftsführern Einzelvertretungsmacht erteilen sowie einen oder mehrere
Geschäftsführer allgemein oder im Einzelfall von den Beschränkungendes $ 181
BGBbefreien.

Die Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit einfacher Stimmenmehrheit
gefasst, soweit nicht das Gesetz zwingend eine größere Stimmenmehrheit vor-
schreibt. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden der Geschäfts-
führung den Ausschlag, es sei denn, die Geschäftsführung besteht aus zwei
Personen.

Die Geschäftsführung stellt mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine Geschäfts-
ordnung für sich auf.

Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäfts-
führer und einen Prokuristen vertreten.

Die Gesellschaft ist so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffent-

liche Zweck nachhaltig erfüllt wird.

Die Geschäftsführung hat geeignete Maßnahmen zu treffen, insbesondere ein
Überwachungssystem einzurichten, damit den Fortbestand der Gesellschaft ge-
fährdende Entwicklungenfrüh erkannt werden.

89
Zusammensetzung und Amtsdauerdes Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat besteht aus 20 Mitgliedern. Die Mitglieder des Aufsichtsrates
werden vom Rat der Stadt Köln entsandt, soweit sie nicht als Vertreter der
Arbeitnehmer nach dem Mitbestimmungsgesetz zu wählen sind. Unter den vom
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Rat der Stadt Köln entsandten Mitgliedern muss sich der Oberbürgermeister oder
der von ihm vorgeschlagene Bedienstete der Stadtverwaltung Köln befinden.

Die Bestellung zum Aufsichtsratsmitglied endet mit dem Schluss der
Gesellschafterversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr
nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit
beginnt, wird nicht mitgerechnet. Wiederentsendung und Wiederwahl sind
zulässig.

Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann sein Amt durch schriftliche Erklärung an
den Vorsitzenden des Aufsichtsrates und an die Geschäftsführung unter
Einhaltung einer Frist von vier Wochenniederlegen. Ein Nachfolger ist für den
Rest der Amtszeit des ausscheidenden Mitglieds unverzüglich gemäß den
Bestimmungen des Absatzes 1 zu bestellen. Die Gesellschaft kann auf die Frist
verzichten.

Der Rat der Stadt Köln kann ein von ihm entsandtes Aufsichtsratsmitglied jederzeit
abberufen. Er hat gleichzeitig mit der Abberufung ein neues Aufsichtsratsmitglied
für den Rest der Amtszeit des abberufenen Mitglieds zu entsenden.

Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Aufsichtsratsvorsitzenden und einen
Stellvertreter. Scheiden der Vorsitzende oder der Stellvertreter während ihrer
Amtszeit aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Ersatzwahl vorzunehmen.

810
Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat wird vom Vorsitzenden oder im Verhinderungsfalle von seinem
Stellvertreter einberufen. Die Geschäftsführer nehmen an denSitzungen des Auf-
sichtsratesteil.

Die Einberufung hatschriftlich, per Fax oder mittels elektronischer Medien unter
Mitteilung der Tagesordnung und mit Einhaltung einer Frist von zwei Wochen zu
erfolgen. In dringenden Fällen kann eine kürzere Frist gewählt werden. Der Auf-
sichtsratsvorsitzende oder im Verhinderungsfalle sein Stellvertreter bestimmt den
Sitzungsort.

Der Aufsichtsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder,
aus denen er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnimmt.

Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können dadurch an der Beschlussfassung des
Aufsichtsrats teilnehmen, dass sie schriftliche Stimmabgaben an den
Aufsichtsratsvorsitzenden oder im Verhinderungsfall seinen Stellvertreter
überreichen. Der schriftlichen Stimmabgabe steht eine durch Fax oder mittels
elektronischer Medien übermittelte Stimmabgabe gleich. Für Entscheidungen
gemäß $ 32 MitbestG ist der Aufsichtsrat beschlussfähig, wenn mindestens die
Hälfte der Anteilseignervertreter an der Beschlussfassungteilnimmt(Soll-Stärke).

Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit, soweit
sich nicht aus dem Gesetz oder diesem Gesellschaftsvertrag etwas anderes er-
gibt. Beschlüsse gemäß $ 32 MitbestG bedürfen der Mehrheit der Stimmen der
Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner(Ist-Stärke).
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Sofern kein Aufsichtsratsmitglied unverzüglich widerspricht, können nach dem
Ermessen des Vorsitzenden oder im Falle seiner Verhinderung seines Stellver-
treters Beschlüssein eiligen oder einfachen Angelegenheiten auch durch Einholen
schriftlicher, per Fax oder elektronisch übermittelter Erklärungen gefasst werden.
In diesem Falle ist eine von dem Vorsitzenden oder im Falle seiner Verhinderung
von seinem Stellvertreter zu bestimmende Frist für den Eingang der Stimmen
festzulegen.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates ist eine Niederschrift
anzufertigen, die vom VorsitzendenderSitzung zu unterzeichnenist.

Erklärungen des Aufsichtsrates werden vom Vorsitzenden und seinem Stellvertre-
ter unter der Bezeichnung "Aufsichtsrat der Stadtwerke Köln Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung" abgegeben.

Der Aufsichtsrat kann sich eine Geschäftsordnung geben.

811

Aufgaben des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat überwacht entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen die
Tätigkeit der Geschäftsführung.

Der Aufsichtsrat erteilt dem Abschlussprüfer den Prüfauftrag für den Jahresab-
schluss und den Konzernabschluss.

Die Geschäftsführer bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrates in folgenden
Angelegenheiten:

a) Übernahme neuer Aufgaben;

b) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und sonstigen ding-
lichen Rechten an Grundstücken, soweit im Einzelfall ein in der Geschäfts-
ordnung der Geschäftsführung festzulegender Betrag überschritten wird;

c) Bestellung und Abberufung von Prokuristen;

d) Stimmabgabe in Gesellschafter- oder Hauptversammlungen, soweit es sich
um Satzungsänderungen, um Ausübung von Beteiligungsrechten nach $ 32
MitbestG, um die Auflösung oder um Verfügungen über Geschäftsanteile oder
Aktien der betreffenden Gesellschaft handelt;

e) Abschluss von prozessualen und außerprozessualen Vergleichen deren
Volumen von grundsätzlicher Bedeutung für das Unternehmenist. Hierzu
gehören Vergleichsabschlüsse, die die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage
des Unternehmens grundlegend verändern.

Die Beschlüsse des Aufsichtsrates zu Abs. 3, Buchstaben d) bedürfen einer Mehr-
heit von drei Vierteln der Stimmen der Mitglieder des Aufsichtsrates, soweit sich
nicht aus $ 32 Mitbestimmungsgesetz etwas anderesergibt.
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Der Aufsichtsrat bereitet die Gesellschafterversammlungen der Gesellschaft vor
und kann Empfehlungen für die dort zu fassenden Beschlüsse abgeben. Der
Aufsichtsrat berät insbesondere die Entscheidungen der Gesellschafterver-
sammlung über die Aufstellung des Wirtschaftsplanes, den Erwerb und die
Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen sowie den Abschluss und die
Änderung von Unternehmensverträgen im Sinne der 8$ 291 und 292 Abs. 1 des
Aktiengesetzes vor.

812
Beirat

Zur Beratung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung in wichtigen
Angelegenheiten der Gesellschaft und ihrer Organgesellschaften kannein Beirat
gebildet werden.

DerBeirat besteht aus höchstens 25 Mitgliedern.

In den Beirat werden besonders geeignete Persönlichkeiten des kommunalen und
wirtschaftlichen Lebens vom Aufsichtsrat für die Dauer seiner Amtsperiode ge-
wählt. Ihm gehören ferner an der Vorsitzende des Aufsichtsrates und sein Stell-
vertreter.

Vorsitzender undstellvertretender Vorsitzender des Beirates sind der Vorsitzende
undderstellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates

Der Beirat wird von seinem Vorsitzenden oder im Verhinderungsfalle von seinem
Stellvertreter bei Bedarf einberufen. Er tritt mindestens einmal in jedem
Geschäftsjahr zusammen.

Die Mitglieder des Beirates sind durch den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit
über die ihnen in ihrer Eigenschaft als Beiratsmitglieder bekannt gewordenen
Angelegenheiten zu verpflichten.

Über eine Vergütung für die Beiratsmitglieder beschließt der Aufsichtsrat.

Ein Mitglied kann aus wichtigem Grund abberufen werden. Die Mitgliedschaft
endetin jedem Fall, wenn die Tätigkeit endet, die für seine Berufung in den Beirat
bestimmend war.

8 13
Einberufung der GesellschafterversammlungundVorsitz

Die Gesellschafterversammlung wird durch die Geschäftsführer einberufen, soweit
das Gesetz nichts anderes bestimmt.

Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet spätestens innerhalb von acht
Monaten nach Schluss des Geschäftsjahresstatt.
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Die Gesellschafterversammlung wird unter Mitteilung der Tagesordnung mittels
eingeschriebenen Briefes mit einer Frist von 30 Tagen einberufen. Diese
Bestimmung findet keine Anwendung, wenn unter Verzicht auf alle Förmlichkeiten
der Einberufung eine Gesellschafterversammlung abgehalten wird.

Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt der Vorsitzende des
Aufsichtsrates oder im Verhinderungsfalle sein Stellvertreter.

Die Gesellschafterversammlung findet in Köln statt, falls der Aufsichtsrat nicht
einen anderen Ort bestimmt.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Gesellschafterversammlungist eine
Niederschrift anzufertigen, die vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder im Ver-
hinderungsfalle von seinem Stellvertreter zu unterzeichnenist.

814
Beschlussfassung derGesellschafterversammlung

Der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung unterliegen, unbeschadet
der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere:

a) Aufstellung des Wirtschaftsplanes;

b) Feststellung des Jahresabschlusses;

c) Verwendung des Jahresüberschusses oder Abdeckung des Jahres-
fehlbetrages;

d) Bestellung des Abschlussprüfers;

e) Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführer;

f) Erwerb und Veräußerung von UnternehmenundBeteiligungen;

g) Abschluss und Änderung von Unternehmensverträgen im Sinne der 88 291
und 292 Abs. 1 Aktiengesetz;

h) Festlegung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder.

Beschlüsse der Gesellschafterversammlung bedürfen soweit im Gesetz nichts
anderes bestimmt ist, der einfachen Stimmenmehrheit des in der Versammlung
vertretenen Stammkapitals. Beschlüsse über Satzungsänderungen, über den Er-
werb und die Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen, den Abschluss
und die Änderung von Unternehmensverträgen und zur Auflösung der Gesell-
schaft bedürfen einer Mehrheit von drei Vierteln des gesamten Stammkapitals.
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815
Ausübung von Rechten zur Wahl von

Aufsichtsratsmitgliedern in anderen Gesellschaften

Sofern die Gesellschaft als Aktionärin oder Gesellschafterin von Organgesellschaften
Aufsichtsratsmitglieder zu wählen hat, wählt sie in der Regel nur Mitglieder, die ihrem
eigenen Aufsichtsrat angehören.

1)

(2)

(3)

(4)

1)

816
Wirtschaftsplan

Die Geschäftsführung hat vor Beginneines jeden Wirtschaftsjahres

a) einen Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgs- und Finanzplan, aufzu-
stellen,

b) der Wirtschaftsführung einen Sjährigen Finanzplan zu Grunde zu legen und
den Anteilseignern zur Kenntnis zu bringen.

Die Grundsätze für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes werden in der
Geschäftsordnung der Geschäftsführung geregelt ($8 Absatz3 dieses
Gesellschaftsvertrages).

Der Wirtschaftsplan ist so rechtzeitig aufzustellen, dass die Gesellschafterver-
sammlung vor Beginn des Geschäftsjahres über seine Genehmigung beschließen
kann.

Bei der Wirtschaftsführung sind die in $ 109 der Gemeindeverordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen - in der jeweils gültigen Fassung - festgelegten Grund-
sätze zu beachten.

817
Jahresabschluss, Lagebericht, Prüfrechte

Die Geschäftsführung hat in den ersten drei Monaten eines jeden Geschäftsjahres
für das vorangegangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss, bestehend aus
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang sowie den Lagebericht aufzu-
stellen und dem Aufsichtsrat unverzüglich vorzulegen. Aufstellung und Prüfung
erfolgen nach denfür die Rechnungslegung für große Kapitalgesellschaften gel-
tenden Vorschriften. Im Lagebericht oder im Zusammenhang damit ist auch zur
Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur Zweckerreichung Stellung zu
nehmen sowie auf die Risiken der künftigen Entwicklung einzugehen.
Vorbehaltlich weitergehender oder entgegenstehender gesetzlicher Vorschriften
weist die Gesellschaft im Anhang zum Jahresabschluss die Angaben zu
gewährten Gesamtbezügen, Bezügen und sonstigen Leistungen gemäß $ 108
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Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - in
der jeweils gültigen Fassung - sowohl personengruppenbezogen als auch
individualisiert aus. Bei dem Prüfverfahren sind alle gesetzlichen Vorschriften zu
beachten, insbesondere $ 53 Haushaltsgrundsätzegesetz.

Der Prüfungsbericht ist dem Aufsichtsrat innerhalb von sechs Monaten nach Ab-

lauf des Geschäftsjahres vorzulegen. Der Geschäftsführung ist vor Zuleitung
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt
Köln stehen die Befugnisse aus $ 54 Haushaltsgrundsätzegesetz zu.

Der Aufsichtsratleitet die vorstehenden Unterlagen nach Prüfung unverzüglich an
die Gesellschafterversammlung zur Feststellung des Jahresabschlussesweiter.

Der Stadt Köln wird ein umfassendes Informations- und Prüfrecht eingeräumt.
Insbesondere hat sie das Recht, Aufklärung und Nachweise verlangen zu können,
die für die Aufstellung des kommunalen Gesamtabschlusseserforderlich sind.

818
Gleichstellung von Frauen und Männern

Die Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Köln in der Gesellschafterversammlung und
im Aufsichtsrat wirken darauf hin, dass in dem Unternehmendie Ziele des Gesetzes
zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen
(Landesgleichstellungsgesetz — LGG) beachtet werden.

)

(2)

819
Bekanntmachungen

Die gesetzlich notwendigen Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im
Bundesanzeiger.

Die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des Ergebnisses sowie
das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts werden
zudem ortsüblich bekannt gemacht. In der Bekanntmachung wird darauf
hingewiesen, dass der Jahresabschluss und Lagebericht bei der Gesellschaft bis
zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme verfügbar
gehalten werden.
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